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1. V m·Iäufi.ge. Ordnung 
. der FrauenhHfe der Evan.gdiischen Kirch1e in Pommern 

vom 23. ·~fop1emher 1949. · 

Zu~ Neuordmmg der . l~rchlichen Frauenarbeit· in. 
der Evangelisch.en Kirche 'in Pommei·n ·hat ~ie ·Pro
vinzialsynode ·das nachstehende Ki:rcheng·.esetz beschlos-
sen, das hiermit verkündet wj~d: · . {, 

. § 1 
(1) Kirchliche Frauenarbeit hat die Aufgabe, die 

.evangelischen :Fraue'.lli in ihrem hesonderen Stande 
als Frauen und Mütter zu Jesus Christus zu ru
fen, sie zu. christ1icher. Gemei.Ilschaft zu sam
meln und sie für ihren Dienst in Haus und Be-
rfrf, in Gemeinde, Kirche und V.olk mit ·den Kräf

. ten des Giauhms zuzurüsten. 

(2) Durch die Begegnung mit dem :Wort Gott~s 
sollen die Frauen. in ihren Zusammenkünften zu 
:freudiger l\tlitarbeit iffi Dienst de1· Liehe gewonnen 
und ihre Verantwortrmg für die Arbeit der· Kirche 
in un~fä'em ·Volk geweckt und gestä1:kt werd.;n. 

§ 2 

(1) · Ini Berei_ch dei· Krnngelische.n Kircli.e in Pommern 
wird. die kfrchliche Frauenarbeit _im Auftrage der 

Kirche durd1 die Frauenhilfe getan. Die Fraue~-· 
hiifo ist -daher ein-werk des kirchlichen Gemeinde
dienstes. hi ihr wird der Gmndsatz des allgeme:i1nen 
Priestertums .aller .Gläubigen dadurch sichtbar, daß 

· di·es Werk weithin durch die· Frauen sdbst. ge-
schi·eht. . · 

(2) Entsp.rechend ·dem Aufhau dm~ Kirche vollzieht 
sich . die Arbeit de.r Frauenhilfe in g'emeindlichen 
und. ühergemeindlich en V e!ranstaltungen 

a .. in. der Kirchenger.aeinde in Zuordnung zu 'dem 
Pfarramt durch die Gemeindefrauenhilfe, 

b . ._im Kircherikreis in Z110?:chmng zum Amt des Su
pe.rintendenten durch die Kroeisfrauenhilfe, · 

c. in der KirchenproYn1z "in· Zuordmmg. zur Kir
che:nleitung in der Frauenhilfe der Evangelischen 
Kirche in Ponimeru. · 

§3 
Di,e Gemeindefrauenhilfe ruft und sammelt die ievan

gdischen Frauen der Kircheng1emeirnde (des Pfarr
spr·e:ngels ). Deir Dienst an der Gemeirndefrauenhilfe ge
hört zu deni Aufgabenkreis des zustäncli,gen Ortsp:far
re1rs.. Die Zusammenkünfte der Gemeindefrauenhilfe 
sind V.eranstaltungen de.r KirchengemeimiLe. Die Ge-. 
mei:nde:frauenhilfe wird von· einer örtlichen Leite~ili in 
Verbindung mit dem Pfarrer gdeitet. Ein Kreis von 
fr.eiwilli,gen Hilfe1·~11ne.n (Bezirksfrm.i,en) bildet den tra
genden • Arheitskr·eis der Gemeindefrauenhilf.e. 

§ 4 

· In der Kreisfrauenhilfe sind dfo Gemeindefrauen
hil:f.en eines oder melrnerer Kirchenkreise zu geme~nsa
n:iem Dlenst zusarnmeng~schlos'sen. Die Zusamm~n-

künfte der Kreisfrauenhilfe sind V:era~taltimgen i 
re~ K{rchenkr.eise. 'Die I(r.eisfrauenhilfe wird von ein 
kreiskirchlichen Leiterin in Verbindung mit dem Iüej 
pfarver und in Fühlung mit dem· Superintendenten g 
leitet. 

§ 5 

Die Frauenhilfe der Evangelischen Kirche in Pon 
mern pflegt die kirchliche Fr.auenarheit im Gesarn 
hereich der .Kirchenprovinz und wahrt den Zusarrir,nej 
hang mit der Frauenarbeit der ar~:deren Landes- m 
Provinzialkirchen sowie mit der Evangelischen R·eich 
frauenhilfe. Ihre Zusammenkünfte sind Veranstaltu; 
g·e.tl der Ptov iirizialkirche. 

§ 6 

(1) Rechtsträger der Frauenhilfe der Evangdisch1 
Kirche in ·Pommern ist die Kirchenprovinz ( d 
Provinzialsynodahr.erband) als öffentlich-rechtlicl 

Körperschaft. 

(2) Das Vermög~n der Frauenhilfe ist -ein Sonde 
v-erm.ögen der Kirchenprqvinz, ·das namens d 
Evangelischen Kirche in Poimnem von den in · § 
Abs. 2 vorgesehenen Organen sdbständig verwa 
tet wird. Es dient .ausschließlich und münittelh 

i'Jci.rchlichen sozialen-, mildtätig·e:n m:id g1eme~üt2 
~· gen .Zwecken. Die. Frauenhilf.e der EV.angelisch1 

Kirche in P.ommem tritt an die Stelle der Pomme 
sehen Frauenhilfe e. V. und ühemimmt der• 
Rechte· und Ve.rbindlichkeiten. 

(3) Die· zur Du.rchführtmg der Tätigl~eit der Fraue: 
hilfe notwe~dige:n JVlittel sollen vorwieg;end dtm 
freiwillige J~r.esgaben, Spenden, Opfor. m~d Kü 
.lekten aufgebracht werden .. 

( 4) Bei dauemder Einstellung d~r Tätig~rnit ' d 
Frauenhilfe ist das Vermögen na?h näherer B 
stimmung der IGrchenleitung e:i1l1em anderen lcirc: 
liehen mildtätigen oder' gemeinnützigen z'\\;eck i: 
nerhalh der Evangelischen Kirche in Pommern zi 

zuführen. 

(5) Die· Kassen- und Rechnungsprüfung der. Fraue. 
hilfe erfolgt durch das, Rt?chi.rungsamt heim KoJ 
sistorium. Uie Rechnlliilg ~st nach V.orprüfll!llg dur1 

das Rechm~1.gsamt beim K~nsistorium dem Lande 
arheitskreis zur Beschlußfass1~11g über die Entla 
tung vorzulegen. Der Beschluß hedarf der Bestä1 
gung durch den Finanzausschuß ·der Provinzia 
sy:node. 

§7 
(1) . · Die "Frauenhilfe der Evangdischen Kirche 

Pommern hat ihren Sitz am Ort deir Kirchenleitun 

(2) Ihr·e Organe sind -\rorläufig: 
' ~ 

a. der LandesarhcitsJueis, 
. b. der · P:riovinzialpfa~rer de.r Frauenhilfe. 

Beide werden ·erstmalig ·durch 1die Kirchenlt: 
tung berufen. Der L~ndesar~eit~kreis wählt e:ü 
Leiterin. 



~' 
 
 (1) In Angdegenheiten des Vermögens der Fraue:n·-

§ 8 

 hilfo vertritt der Provinzialpfarrer die Frauenhil:f.e 
 und insow~it die Eva~gelische Kirche in Pommern 

_g-erichtlich rmd außer,gerichtlich. In Fällen der· 
 rechtlichen oder tatsächlichen Verhinderung des 

Provinzialpfarrers bestellt das K;on~istorium den . 
 Vertreter; 

(2) Urkund~n, welc~e Dritten gegie~1üher ·ei,ne V.er-
pflichtung oder eine Vollmacht -enthalten, sind na-· 
m~s der Frauenhilfe der .Evangelischen Kirche in 
Pommern v.on dem Pmvinzialpfarrer und der. Lei
terin g~meinsam zu v-ollziehen und mit dem Dienst
siegei zu versehen. Damit wird f.estgestellt, daß der 

 
 

 
_ ·zugrunde liegende Beschluß ·des -mständig-en Organs 

den gesetzlichen Bestimmµ'I}gen gemäß gefaßt wor
den ist. 

 
§ 9_ 

 (1) , ~er_ Landesarheitskr~fä ~erät und ~terstüi:zt ~e 
Leiterm und den Provmzialpfarrer hei der Erfül- l~~ng ihrer. Au~g~ben. Er kann in d~ren Geschäfts-

 fuhnmg E,mblick :.µehmen. und von ihnen Auskunft 
verlangen; 

(2) Der Landesarbeüskreis beschließt· üher: 

 

a. Festsetzung- .des Haushaltsp.l.al"ies .~owie Bewilli
gung und ~ufbringung außerplanmäßig~r Mittel. 

b. ~nstellun,g und Entlassung haiUptheruflicher :Mit
atbeit~r und Hilfskräfte. Die Aüstellung haupt-: 
beruflicher Mitarbeit~r im Dienst am W·ort he-
darf der Genehmigung :des Konsistoriums, 

c. Erwerb, VeräußeTung, Belastung, Pachtung o.der 
V erpachtWlg Y.On Grundstücken oder ,grund-
stücksgleicheh Rechten, · 

d. Aufnahm~ von Anleihen . und U ehernahme von 
Sicherh.ei tslci sttmgen 9der Bürgschaften, 

Dieses Gesetz tritt mit_ Wirlumg vom t Oktober 
1949 in Kraft. Es gilt bi& zur endgültigen Neuregelung 
durch . die Provinzialsynode. 

Greifswald, den -23. September 1949 

Die Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche in Pommern. 

D. v-on Scheven 

2. -Kirc"'1-engesetz über das HHfäwerk der Evang-elischen 
Kirche in Pom1ncrn vo~~ 23. September 1949. 

_ In Ueber:cin.stimmung mit den Bestimmung·en des 
§ 12 Abs. 2 de~- Kirchengesetze~ zur v-orläufig.en Ord-;-

nung. des Hilfswerk~ der Evangelischen Kirche in 
Deutschland vom 13. 1. 1949 (A BI EKD 1949 S. 58) 
hat die Provinzialsynode zur Ordnung . des Hilfswe1·lrn 
der Evangelischen Kirche in P-0mmem das tnachst1e
hende Kircheng·esetz heschlossen, das hiermlt verkün
det wird: 

§ 1 
(1) · Das Hilfswerk der Evangdischen Kirche in Pom

mern ist eine Einrichtung der Kirche zur Erfüllung 
i~ues diakonischen Auftrags. 

(2) Das Hilfswerk dient dem kir~hlichen Wiedoerauf-
. bau und der Behebung der Notstände der Zeit. 
Seine Tätigkcit- erstreckt sich auf aHe Hilfshedürf
·tigen·. der Kirchenprovinz· ohne Ansehen des. Be
kermtnisses, dm· Herkunft, der Rasse und der po-. 
litis~hen Einstellung~ 

(3) Das Hilfswerk erstrebt eine g·edeiq.li<?he _Zusam.:._ 
menarbeit mit den Organen der öffrentlichen Wohl~ 
fahrtsfürsorge imd der anderen caritativen Orga
nisationen. Jede parteipolitische. Betätigung ist aus-
geschlossen. . 

§? 
(1) Rechtsträger des Hilfs,\rerks der. Evangelischen 

· Kirche in Pommern ist die Kirchenprovinz ( dei· 
Provinzialsynodalverband) als _öffentlich-rechtliche' 
Körperschaft. . 

(2) · Das Vermögen des Hilfswerks ist ein Sonderver
mögen der' Kirchenprnvinz, das namens der Evan
.gelischen Kirche in Pommern von den in d1es.em 
Gesetz vorgesehenen Or.ganen selbständig v·erwaltet 
wird. Es dient ausschließlich und unmittelbar kirch: 
liehen s-oziaJen, mildtätigen ~md gemeinniitzigen 
Zwecken.· 

(3) Die zur Durchführung der Täti,gkeit des Hilfs
werks notwendigen Mittel sollen vorwieg·end durch 
Sammlungen, Opfer und Spenden ·der Geineinide
glieder auf.gebracht -\,\;erden. 

( 4) Bei dauerndei~. Einstellung .der Tätigkeit. des Hilfä
werks ist das Vermögen nach näherer Bestimmung 
de~· KircheJ:Ileitung 1einem andei.·en kirchliche;n 
mildtätigen oder .gemeinnützigen Zweck innerhalb 
der Evangelischen Kirche in· Pommern zuzuführen. 

§ 3 
Uüheschadet seiner Selbständigkeit als provinzial

kirchliche ~iJJ.richtung .a1•beitet das .Hilfswerk am Ge
samtwe.rk des Hilfswerks der Evangelischen. Kirche 
i'li Deutsphland mit ui1d legt ·desset.n Richtlinien bei der 
Du:':'chfÜhmng semer Auf.gaben zugrunde. 

?, 
§4 

(1) Unter der allgemeinen Aufsicht der Kirche111lei
. tlUlg führt das Hilfswerk seine Geschäfte in Ver
antwortung v.or der Ptov?1zialsynode. 

(2) Da~ Hilfswerk soll seine Aufgaben in ··e:tlg1er Zu
sammenru:·beit mit den EinrichtUJl1gen und Anstalten 



der Inne~en Missio~ durchführen. Die Abgre;niung 
d~:r Auf gaben des Hilfswe:rks v.on denen der Inne-

· 1·en l\fission und der.··and,eren. W·erke des diakoni
schen . Dienstes erfolgt im· Zwei~el durch di·e Kir
chenleitung. 

-§ 5. 

Zur Mitar~eit im Hilfswerk s~nd alle Gemeindeglie
der aufgerufen. Yon den hauptamfüchoo Amtsttäg·ern 
und Angestellte;µ der Kirche wird· die Mitarbeit . 4n 
Hilfswerk erwartet. 

§ 6 

(1) Das Hilfswerk hat semen Sitz ',am Ort 'der ·Kir-
· chenleitung. 

(~) Organe des Hilfswerks s~d in 'der Kirchenp~ovinz 
· a) der I~ev:olhnächtigte, 

. · b) der Hauptausschuß, 

c) ·das Hauptbüro. 

§ 7 

(1) Der Bevollmächtigte leitet da~ Hilfswerk ftnd ver-
. tritt es nach auf~en. ~T eisunge!l.1 de1~ Kirchenleitung „ 

sind für ihn verbind~i<:'.h. . . 

(2) In .Angelegenheiten des v~ermögens· des :flilfswerks 
·vei:tritt der .Bey·ollmächtigte das Hilfswerk und in-· 

. soweit die ~v:angelische. Kirche in Pommern .g·e
rfohtlich und ~ußergerichtFch. Zum Abschluß von 
Re~htsgese,häften, durch welche Verpflichtung•ein für 
da3 Hilfswerk übernommen werden ·U:nd in· :Fänen,, 
in denen vom Gesetz 'die Schriftform verlangt 
·wird sowie für Vollmachten ist die.MitwirkU!llg ei
. nes_ . rt<chtskiundigen :Mitgliedes· des Konsistoriums 
·erforderlich. . 

(3) Urkunden, welche Dritten geg,enüher '.~ine Ver
p:fli.chtung oder welche eine Vollmacht enthalten, 
~ind ,namens d.es Hilfsw:erks der Evangelischen Kir
che im Pommern vmn Bevi0llmächtigten oder seinem . 
Stelly~1tr:eter und von einem riech~skurndigen Mit.
glfod des l(;onsistoriums zu vollziehen und mit dem 
D1e.t""l~tsiegd zu vers,ehen. Da:rajt_ "'1ird ~estgestellt,. 

. d~ß der zugrunde Hegende Beschh,1ß. des ZlIBtändi
gen Organs «:i~ gesetzlichen Bestimmung1en gemäß 
gefaßt worden ist. . · 

( 4) Der Bev.ollmächti:gte wird von der Kirchei.1leitung 
berufen und . soll möglichst· der Kirchenleitung als 
Mitglied angeh0r1e;11. 

(5) In Fällen der i~echtHchen oder tatsächlichen Ver
. hinderung .wird der Bevollmächtigte 1durch den Pro

. vinzi.alpfarrer für Innere Mission vertreten. 

§8· 
(l) Der HauptaU:sschuß berät deh Bevo~lmächtigten 

·b~i der Leitung .des Hilfswerks„ Er kann in die 
Geschäftsfühnmg des .Hauptbüros Einblick nehmen, 

· v.qm BevolJmächti.gt'ffi und dem Geschäftsführer 
" des H~uptbüros. jed_erzeit Auskunft verlangen urid 
4en ·v ermögensstarn~ überpr?fen; · 

(2) . Dt?r Hauptausschuß setzt sich aus den ·_gleicl 
Mitgliedern zusammen wie der Provinzialaussch 
für Innere Missl.on (§ 11 des Kircheingeset7jes ul 
di~ Innere Missio~1 · der EvaillgeliSchen Kirch~ 
Pommern v;om 20. "10. 194~ -· ~ BI EKD 19 
S. ~7), d·em noch d!·ei von der. Kir.chenleitung 
benennend~ Mitglieder hinzutveten. Den· Vors 
führt der .Bevolhnächtigte, in· seiner V·ertrdung c 
Provinzialpfarrer. für lru;ier'e Mission. Der Geschäf 
führer des .Hiifswerks nimmt an den Sitzlllllgen r, 

beratender .. Stinnne teil. 

· (3) .Zu allen Sitzungen des Haup~russchm;)ses ist ·c 
Bischof .-einzuladen. 

(4) Der Hauptarussch:uß tritt ·auf Einladung seir 
Viorsitzenden in der Regel alle 3 · Mornate einn 
zusammen. Auf Verlangen des Bischofs, des rechi 
kundigen Mitgliedes des Konsistor.~JUms„ 0rcJer . v 
3 Mitgliedern ist er einzuherufen. „ . . 

(5) Der Hauptausschuß ist be~chlußfähig, wenn me 
als·. die Hälfte der Mitglieder .. anwe~end sind:· : 
·entscheid~t mit· .Stimmenmehrheit, bei Stimme 
glefohheit entscheidet die Stimme. des Vorsitze 
den. In geeigneten Fällen ist schriftliche Abstir. 
mung zulässig:. Seine ·Beschlüsse sind in einem Pr 
tokoll schriftlich niederzuleg.en. · 

§9 
(1) Das Hauptbüro führt die laufenden Geschäfte d 

Hilfswerks nach den Bestimmungen dieses . Gese 
zes sm.vie nach den Beschlüssen des Hauptausschu 
ses und· p.ach den W·eisung·en des Bevollmächtigte 

(2) Das Hauptburo wird· V'on ·einem. Geschäft.sführ
ge.Ieitet. Seine T~tigkeit wird dluch eine .Dienstru 

~ w.eisung geregelt, die der Bevol~ächtigte erläßt. 

(3) Den Geschäftsgang des "Hauptbüros regelt der ß, 
v6Ilmächtigte durch eine Geschäftsordnung. 

(4) ·Der Geschäftsführ.er · und die Mitarbeiter, d
. Hauptbüros werden. durch -~den BevoÜmächtigtt 

- tmd zwar grundsätz~ich im Angestelltenv~rhäl 
nis T .eingestellt und eintlasse:°. · 

§·10 

(1) In de:n Kirchenkr;eisen ist 'der Supermt·endent f i 
die Durchfü];;rnung der Aufgal;>e:n des_ · Hilfswe:r;1 
verantwortlich. Mit Zustimmung des Kr·ei~ynoda· 
vorstandes kann er diese Aufgaben einem besQndt 
ren · Kreisheauftragten für den diakonischen Dien: 
übertrag,en. · 

s 11 
1 '-! 

(t) In den Kircheng·ememden 'ist der· Pfarrer, ,der de 
Vorsitz im Gemeindekirchenrat . führt,' für cU 

' Durchführm:ig der Au:fgahen des. Hilfäw.erks veran1 
wortlich. Mit Zustimmung des Gemeindekirchertra1 
kann .er diese Auf ga~e einem heso1nderien Gerriein 
~eheauftragten für_ .den di.~konisch~ Dienst üher 
trageri. 
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'§ 12 Kirche zu erfüllen i~t, ~rfordert im -hesonderen . Maße 
Di-e kreiskircb.lichen und kirchengemeindlichen Hilfs- eine brüderliche und vettrauensvol1e Zusammenarbeit 

werksstellen arbeiten ,nach den Richtlinien und den . der Mitarheiter in aUen kirchlichen Einrichtung·en. Da
Weisungen des ·Hauptbüros. Das Hauptbüro hat ih~en . h~r wird auf Grund ···des Artikels 126 Abs. 2 Zif:f.· 6 
gegenuher das Aufsichts- und P:rüfungsrecht Es J.rn~n der Verfassungsurklmde für ·die Evangelische Kirch~ 
das Prüfungsrecht g·ege:nüber den kircheng,emei.ndlichen der altpreu~ischen· Union in Verbindung· mit Ziffer 2 

. Hilfswerksstellen dem Kreisbeauftragten (Superinten- . der· rreysaer Viereinharung vom 31. 8· .. 1945 (AmtsbL 
denten) übertragen. der EKD. - ß({rli.ner ·stelle - 1.947, Seite 29) folgen-

.·des ve:rordnet: . · ' . 
§-13 

Die Kassen- und Rechnungsprütung der kreiskirch
lichen uhd der kirche:ng.em~indlichen Hilfswerksstelle1n 
.erfolgt unter Aufsicht des Rechnungsamtes beim Kon
sistorium dm-ich die hierfür zuständigen· kre:i,skirchli.,. 
chen und l'ircheng,e.ai1eindliche.11 Organe. 

-Die ~assen-:- und Rechnungsprüfung des Haup.tbÜros 
erfolgt durch das Rechnun,gsamt beim . Konsistorium., 
soweit nicht durch· Beschluß des H~uptalllsschuss.es im· 
Einzelfall besonder~ Sachverständi;ge m~t ,d;er Prüfung 
beauftragt w~rd,en. , 

. Die . ~echnung der Kasse des Hauptbüros ist . nach 
Vorprüfung durch das Rechnungsam;t beim KÖnsisto
rium dem · Finanzausschuß der Provinzialsynod-e ~ur 

ab~chli;eß,enden Prüfung v01:zuleg·en. Dieser ·ertefü die · 
Entlastu~g. nach ·Anhören des Hauptausschusses. 

§ 14 

§ 1 
L In allen kirchlichen ·DienststeUen, die ln .der Re"" 

gei rii.mdestens 2Q Personen· heschäftig1e11, sollen Ve~
trettingen der Mitarheiter gebildet ~re:rlden .. In Dienst
stellen, dire· in· der Regel wen_:i;ger als 20, aher. mi!n!de.
stens 5 Personen l?eschäftigen, kann ein, Obmann ge
wählt werden. 

_2. 'Die Vertretung ·besteht in Dienst~tellern mit 20 
bis 49 Beschäftigten aus 3, in Dienststellen mit 50-99· 
.aus 5 Und in Dienststellen mit 100_:._ 199 Beschäftigten 

· .aus· 6 Mitgliedern. Die Z.alhl der Mit.glieider erhöht" 
sich· um: je 1 fii;r je weitere 100 Bes.chäftigte. . 

3~ .Ki~chfü~he: Dienststellern hn Sinne dies·e~ GeSretz.es 
sind all~. k~rchlichen . V erwaltimgsstellen~ Betri~b~, An
stalten und Einrichtunge11, ·e.iiiscli~ie.ßlich .derjenigen 
der kirchlichen Wrerke. · · 

Den Zeitpunkt des·. Inkrafttretens des °Gesetzes he- : . 4 .. Wahlhe~echtigt siD:d di·e nriridestens 18 Jahre· al
stimmt ili,e Kfrchenleitung. ·Die zu seiner Durchführun.g · · ten männli~hen und ·w:ci)Jlichen Beschäftigt:en, die im 
.erforderlichen · .Anordnung.en . erläßt . ·das K;onsi.storium. Besitz dt:<r biirgerlich~n Ehroor·echte sind, wählbar sind 

Greif~w.aid,_ den 23. Septemher 1949 die mindestoos "21 Jah~e alten ·w,ahlherechtigten;. 1die 
d~t Evangdischein Kirche· angehören, ntcht mehr in 

Die Kirchenleitung 
der ~vang~lisc~en Kirche in· P.ommem. 

Bischof D. von S.cheven 

Beschluß 
,. ' , ' 
Die Kirchen1eitw~g hat auf Grund des § 14 ·des Kir-

ch~ng·esi~tzes über das · Hilfs""'.erk der Evangelischen 
Kirche in 'P.or.p.m.ein voin 23. September 1949 heschlos- . 
sen: · . 

Das vo:rhezeichnet~ Kircheng·esetz tritt mit Wirkun,g 

(~iegel) 

1. Januar 1950 

den 13. Dezembe~ 1949. 

Die Kirchenleitung oi 

der Evangelischen Kirche in Pommern. 

D. v;on Scheven 
Bischof· 

Ordnung. für die Vertretung :der '.Mitarbeiter :iin. den 

Beirufsausbildung· stehen rund· am Wahltage inind~st·ens 
6. Monate der Dieinststelle sowie mind~stens 3 Jahr~ 
dem B~rufszwcige ang·~hörren, in dem sie tätig . sind. 

5. Die Ve.rtl'letti.ngen w~rden i'li geheimer Abstim
mung _hei ·gleichem W-ahlrecht für j.eden W ahlber·ech..'. 
tigten mit einfacheil' Mehrheit der abgegehe:nen Stim
men a1~f die Daue;r eines . J ahries g·ewählt. Wiede.rwahl 
ist zulässig. 

. 6. Die WahlvorE?ch~äge werden aus den Kreisen der 
an df1~· Direnststelle W ahlberree(htigten ,gemacht. 

7. Bei dei~ Zusammei1set~ng der Vertr·etung .sollen 
die veirschiedenen Berufsgruppen ·der an der Dienststel
le Beschäftigten n~ch Möglichkeit berücksich#gt wer
den. 

§2 
Die V(1rtr:~ung w:ählt .aus .ihrer Mitte einen Vor

sitzenden, df1r sie nach außen v·ertritt. Sie . faßt ihre 
Beschlüss·e mit 1e.:infachei1' Stimm~nmehrh~it, b.ei Stim

. m~glcichheit gibt die Stimme des Vo~sitljenden den 
Aus~chkig .. 

lK1!lrcl1Ifü~h~m DJ.,enststellen im ß.ereich der für.angeliSch-cn · S 3 
Kirche in Pommer,11 vom 25. Januar · 1950. · · · 1. _Die Veirtrettmg hat die herufliche.n, wirtschaftli-" 

Die Eigenart des . kirchli c:;hen Dienstes, der in allen · che:n und sozialen I:nte.ress,en der Beschäfti.ITT:e;n zu för
jstm:tfm Zweägein im Gehorsan1 ,gegen · den Herrn der deirn und das ~e.wußtsei:n · für die Beso;derheit des 
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l~rchlichen Dienstes zu stärken sowie für den Arheits
friede:n und. ,cin gtites Zusa'nllnenarheit~n ~Her Be-1 
schäftigteri u~iteinatndeF einzutreten. 

2. Bei deir fünstdlung und Entlassung von Arbeit~er~ 
und Ange:stellt~1 mit Ausnahme des leitenden, sowie 
·des in de;r · S.eelsorge, ·dei~ religiösen Unterweisung· und 
;im kirchemnusikalischei1 l)i.e;nst tätigen· Personen ist 
die V t;rtri&tung an.zuhören; de~ Anhörung hedarf ·es 

. nicht bei de~ Einstdlung und Entlasstmg von Beamten 
und B_e.amtenanwärter111. 

3. Zum:. Aufgabenbe;r,efoh der Vertr·etung gehört fer
ne; insbesondere ihre Bete:iligwll,g hei 

a) Anwendung von T.arifbestimmun,g·en, Regelung der 
Lohn-: und Ve.rgütungsfragm und ·~es Urlaubs·, 

b) ~n~chtung und Verwahuug der W ohlf.ahrtseirrrrich
tungen, 

c) Schaffling von A,rbe]tsplätzen für Arbeitsbehi!llderte, 

d) dqr fachlichen Schulung und W eiterhÜdung der 
_1\rheiter, Angestellten und Lehr1in,g·e, 

e) Ueberprüfung der. Möglichkeiten iJechnli3cl1:er _Wld 
'<J_rganisato~·ischer Verbesse.rung:en, . _ · 

:f) Schlichtungsve1;sucl1ei1 vor Erhebung arbeitsgericht
liche.r Klagen, 

g) Erlaß : der Arl?eitsordnu1~g. 

4._ Die. Regelun,g der Befugniss•e uncl dei~ 4.rheits
wetise de)l' Vertretung im. ·ein~elne~1 im Rahmen clies .;vor
stehend angegebenen Aufg.abenbe:i~eJ.chs kann zw1schen 
dew Leitung der Dienststelle und der Vernertun;g ver
eü.nbart w:erdoo. Das gilt insbeso;ndern 'für das Zus.am.:, 
menarbeiten zwischen de~· Leit~g de;r .DienststeHe und 
dei· Vertretung ·sowie für d~e BehanKllUiJ.l:g von Be
schwt:1rden der Beschäftigten. 

§4 
Die V~rtrettmg nimmt die Aufgahen einer Arheits

schutzkiommission ~ahr; sie hat ~e Dienststelle la.u
:foncl· auf ·cef.ah;renquellen zu überprüf.ern \u.nd bei der 
Dienststellenleitung .auf Unfallverhütun,g, Verhess·en.u~g 
· de.r Arbeits~erhältnisse und Arbeitshygiene hinzuwir-
ken. 

§5 
Zu,1· Durchführung der Aufgahen· der Vertretung 

wird folg.ein.des bestimmt: . . 

a) Drue Ve.rtrettmg ist berechti,gt, im Rahmen ihre~ 
A.ufgahengehietes von der Dienststellenleitung A1is-
"künft? einzuhole:n. . 

_ b) Den · Militgli~de,rn der Vertr·etung ·dürfen _durch die 
Ausübung il:u.·er Tätigkeit keinerlei Nachteifo er-. 
wachs,e.n. llie für ihre Täi-ig~eit notwendige Zeit 
wird: ihnen innerhalb de1· Arbeitszeit ohne Abzug 
vom . Arbeitsentgelt gewährleist.et. 

c) Die V eytretung hat. clas Recht, notwendige Sitzung·en 
und Vernan:imhmgen der Mitarbeiter im Eiinv.erneh
men mit <lYL· Dienststellenleitung während der -Ar
beitszeit in den Diensti~äumea.~ anzusetz.en. 

d) Diie Mitglieder der Vertretung sind zur Verschwie
genheit· übe,r d.ie ihn~ im Rahmen ihrer Tätigkeit 
mitg,ete.ilten ode,r hekaririt gewordenen Tatsachei1 
v'e;rpflichtet. 

§·6 
Dile Schlichtung und EntscheidUlng von Streitigkei

ten, dre sich aus de!r Zusammenarbeit. zwischen ·Dienst
sfollenleiitung und V e,rüetwng. erg·ehen, sollen die Be
ternligten einei1• aus z~·ei ß.eisit:ziem \Uild einem Obmann' 
hesteheüden Sch1eclskonlmiss~on übertrag·en. Zu ·dieser 

· . entsenden d1e Dienststel1e.nleitu:ng und idie V·ertretung 
je eti:noo_ Beisitzer. Einig.en sich die Beisitzer nicht auf 
einen Obmann, so tritt der Präses der Provinzialsynode 
ode,r ci:n ViOill ihm best.ellt~r V.ertrete1· als Obmann ein. 

§ 7 
Dilie Verordriung tl'itt mit Wirkung vom 1. Februa1 

1950 in Kraft. ·Die· zur Durchführung dieser O~d

nunP- ·erforderlichen Vorschriften ·erläßt das l\jonsisto-
. 0 ' . 

rium. · ' 

Greiifswald, den 25. J.anuai..: 1950. 

Die Kirchenleitung 
der Eva1!gelischen ,Kirche iii Pom11:1ern 

D. von Scheven 

4. Notverordnung betr. amtsh~üdcrlichcn Lasten 
au.~gleich Y~Iu 7. März 1950. 

Auf Gnmd d.es Art. 126 Abs. 2 Ziff. 6 der Vetr 
fassimgsiurkunde für. die Evangelische Kirche der alt 
preußischen Union in. Verbindung mit Ziff. 2 cl·er iTrey 
saer V.erie.inbarung yom 2. 1.0. 191,$ .(ABI.EKD - .Ber 
wer Stelle 1947, S .. 29) wird folgendes verordll1!e1 

§ 1 
Im . Bereich der Evangelischen Kirche in Pommer 

unterÜecr.en die an die Pfarrer für <lie Zeit vom 1. At)r ö . r 
1950 bis zum 31. März 1951 zu zahlenden Diensthezüg 
unbeschadet der für alle östlichen. Ki.r.chenprovinz·e 
der Evangelischen Kirche der altpreußischen Unio 
geltenda1 E:llnbehaltun.gshestimmung.en ieiner : 8onde.J 
küi·zung ·m Höhe ,;op. 3 ,O/o des ge~etzlicheri Grundg~ 
halts. 

§2 
D~e Pfarrkassen führen die durch diese Sonderkü 

zung, ;e;rsparten Haushaltsn:rittei an das Hilfswerk d 
Evang·eilschen Ki1·che: in ~ommem ab. 

Das Hilfswerk der Ev.angeJische.n KircJ:i.e in Pom~e: 
bildet aus den. eingehenden Mitteln einen Fornds fi 
den amtsbrüderlichen · Last~naus.gleich, -der ,getreirr 
v.on den übrige~ Mitteln des Hilfswerks ·zu verwalt . 
ist. 

. s 3_ 
~Aus dem Fonds für den amtsbrüderii.chen Laste 

ausgleich sollen .an diejenig·en Pfar~e;; die infolge U1 
· sied]ung o·d~r ·durch Kriegsereignisse ihren HausJ 



ganz oder zum TeLI verloren haben, einmali,g.e Not
standsheihilfen zur Unterstützung bei der Neubeschaf
fung· .g·ewährt werden. Die· Höhe der Beihilf~ riehtet· 
sich nach dem Grad ·des Verlustes 'lmd der Höhe ·der 
verfügbaren '.Mittel. 

§4 

Die Verteilung. der Mittel des Fonds ohÜegt ·einem 
aus driei Pfarrern _bestehenden Ausschuß, der auf 
Vorschlag der Supermtendenteinkonferenz von der· Kir:

. che~leitung berufen wird. 

Der Ausschuß trifft seine Entscheidimgen einmütig 
auf Grund· voii Vorschläg·en, die ihm von de.n Pfarr
konv·enten e:ingerefoht we:rde:n. Der Pfarrkon:Y.ent soll 
die· Geschädigten aus seiner Mitte hezeiclmen und den 
Grad des. Vei-luste:s fä1.nittel11. Er kann ·das Vorschlags
reeht einem aus mindestens 2 JVIitgliedem ·des- K~n
vents best!ilienden Ausschuß ühertr:ag·en. · 

§ 5 
D1ese Notver·ordn.ung tritt am ). . April 1950 in Kraft. 
Die zu· ihrer Durchfühnmg e•rford.~rlichen Verwal

tungsvorschriften ··erläßt das - Konsistoriwn. 

Gr·eifswald, den 7. März 1950. 

Die Kirch~nleitu~g 
der Evange.lisch.en Kirche in Pommern. 

D. von Scheven 

5. Anstellung von Katecheten 

·Ev. Konsistorium Gr1eifswald,. den 28 .. 7. 1949 
Tgb. G.~. Nr. 790/49 

An die Herren. Stiperintendente;n unseres Aufsichts
hereichs. · 

Betr. : .. Anstellung von Katecheten. 

Die . Erfahru:qgen, die wir in den letzten 4 Jahr·C!ni 
auf dem Gebiete der Anstellung und Beso1dun.g der 
Katecl;ieten. gesammelt hahen, lassfä1 es ·erwünscht er
scheinen, die Anstellungsverhältnisse der Katechete:n 
nunmehr einheitlicher zu gestalteJ,Il. Währnnd in ande
ren Landes- und. Provi:nz~alkirchen b~r·eits feste Ka
techetenordnung·en erlas.sen worden. sind, haben wir bis
her davon Abstand genomme111, ·da · .die_ angespa~te 
Finanzlag·e. und die V erschied®heit der örtlichen Ve,r- . 
_hältni!Sse ·eine schematische Regelung: noch nicht. zu
ließen. Nunmehr scheint aber der Zeitpunkt gekom~ 
men zu se~ uni' durch die Darbienmg · eines Must·ers 
für -einen Anstellungsvertrag u~d für eine -D1ensta!Il
~e.isung die ·Gesfaltm1g ell.~er ·emheitlichen i(atecheten
ordnung vorzubereiten. 

Wir ühersenden. daher in :dei· Anlag·e (Seite 11): 

1. ·ein ·Muster für ei111en mit dem Katecheten abzu
schJi.eßende.n Dienstvertrag und 

·2. -ein Muster. e:fal.er Dienst;mw·eisung für Katecheten, 
clie die Zustimmung ·der Kirchenleitung g-efund·en 
hahenI 
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Das Dienstvertragsmuster läßt .genügend Spielraum, 
um den verschiedenen örtlichen V.erhältnissen geriecht 
zu werd,en. · 

1. ß.ei der Festsetzung der Dienstvergütungen soll. 
wie folgt verfahre.1;1 werden: 

a) In Zukunft soll die Vergütung n~cht ~ehr stun
~fonweise nach der Zahl ·der tatsächlich ge,gebe
nen Stunden:herechnet werden. Anstelle der stun
denweisen Bezahlung; tritt viel!nehr ·eine in mo
natlichen Teilbeträgen zu zahlende J ahresvergü
tung, die auch während ·der Ferien fortzuzahlen 
ist. 

b) Die Berechnung der Jahrespauscl?-ale ist so v.or
·zunehmen, daß für die \V o c h e n stunde eine 
Jahr.espauschale von· 70-80 DM g~zahlt . wird. 
Z. B. -erhält ein Kat~chet, der während der Schul-
2leit 10 \V ochenstµnden Christoo.lehre ·erteilt, hier
für =eine .fahresvergütun,g von 700-800 DM. J?ie
s=el". Betr.ag 0rd dann . in monatlichen Raten von 

· .58.35 DM hezw. 66.60 DM ausgezahlt. 

c) fäe Höhe des Wo~henstu~densatzes bestimmt 
sich innerhalb der Grenze von 70 l;>is 80 DM. nach 
der Ausbildung . und ,~lem Dienstaltei~· des Ka
techeten. 

2. fäe Höhe des Urlaubs bestimmt sich nach dem 
Dienstalter des Katecheten. Er soll mindestens 18 und· 
höchstens ·21 Arbeitstag•e um:f.ass.en. 

3. ß.ei de1· Festsetzung der Entschädigung für zu
rückgelegte Wegstrecken· ist :~benfalls eine Monatspau
schale zu errechue:n. Für die Berechnung deir Pau
schale ist davon auszugehen, daß fü:r ~die e1~sten 3 km 
eine Entschädigung nicht gewährt \vird. Die über 3 km 
hinausg·ehenden · \\T e.gstrecken sind . pro km mit j 1) 

· -.05 bis -.10 ·DM zu ·entschädigen j·e nachdem, ob 
ein Dienstfahrrad zur V·erfügung .steht oder nicht. 

4. Ob nnd inwieweit de:r Katechet nebe.n seinem 
katechetischen Dienst au.eh noch zu .a:nderen Dienst
leistungen in der Kirchengemeinde als G~meindehelfer 
im . inneren oder im V en·\~altungsdienst, insbesondere 
auch ~ den Ferien, her.angezogen. wil'd, richte~ sich 
nach d~n örtlichen Verhältnissen. Insoweit muß· unt~r · 
Umstände~, insbesondere wenn von dem Katecheten 

· r·egelmäßig solche Dienste (z. B. Mitarheit in. der Ju- · 
ge.ndarbeit, IG11der:gott~s.dienst, KirchensteU:ereinzfo
h1mg usw.) ·erwartet· 'werden, -die :bienstalllweisung, 
noch entsprechend e:rgänzt ·werden. Dabei ist· zu be.:. 
·achteri, . daß die obige V ergütungspauscha1e nur den 
-eigentlichen, katechetischen Di1e:nst „ unifaßt. Deshalb 
muß in _·solchen FäUen fü:r .. sonstig'e Dien.s~leistun,gen 

auch. die. Verghttm.gspauschale pntsprechen? ··erhöht 
. werden. Allg·emeine Richtlinien hlerfür lassen sich je
doch z. Zt. noch nicht aufstellen, da der Umfang sol
cher Nebentätigkeit uncl auch die, Art der ,gdeistet·en· . 
Dienste z. Zt. ö:rtli.ch noch ·zu v·erschieden sind.· 

Die z. Zt. bestehenden Dienstverhältnisse der Kat
echeten sind au I-Iand ·der Muster zu üherprjif.e:n un:d 
notfalls im W·ege. det Kündigung zw_ecks. Aenderung 
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der V ertragshedingungen bis zum 1. J~uar 1950. auf .. 
die v.~;rste.henden Besfunmung·en unizustellen. 

Die ··im ·Einzelfall abzt~schließenden Di·enstverträge 
sind ilns mit d~r. jewei~gen Dienstanweisung zur kir-· 
~henaufsichtlichen Genehmigung· vor.z1ilegen~ . 

:gez. · D .. von ·Scheven 

" 6.· Gebühren für kh-ehliche Am!shandlui1g.en 

Evangdische Kirche· in Deutschland 
· Kirchenkanzlei 

Material und Arheits~uäften während -des Krieg·es. urtd 
fai den. Folg~jahren, sondern zt~ sehr _erheblichem Teil 
auf '1ersäumnisset1 in der Bauunt~rhaltll!1g und Bau-_ „ 
aufsieht:. w~hrend· vieler Jahre zurückzuführen i.st, 
macht .:~s notweiidig, ·ei1~e· regelmäßig·e und sorgfältige 
· B a ü .au f s. i c h t wiedei· ·einzuführen, wie ,befr.eits ." im 
§ · 22 der Verw~ltungsordnung für das kirchliche Ver- .· 
mög-en .vorgesehen -ist. Diese· ist unheschadet der Auf
sicht d·es Konsistoriums in erster _Linie von den Ge.:
meindekirchenr~ten auszuub~. W~r ordnen ·daher fol-
. g-endes an: · · . 

- Berliner. Stelle·-
1. ·Die Gemeindekirchenr~te wählen. in der ~egel 

Berlin- aus ihrer Mitte ·eine aus· 3 bis. 4„. Mitgliedern hest~
Charlottenburg, den 28. · 9 .. 49. ' hende Ba 11. komm iss io n, der auße1~ dem V.orsit-

lK. B. 2782/49· 

Jebensfraße 3 · zenden des Gemeind·ekirchen~ats möglichst ·:~olche Aei-. 

Abschrift. 
teste ang·ehören~ . die über bauliche· Erfahrungetn V!3r
füg'en .. Es ·ist n i c h t erforderlich, daß der Vorsitzende 

Deutsche · Wirtschaftskommissiion · des Gemeindekirchenr~ts auch in de1~ Baukom:ITrissiolll ·
. für die sowjetische Besatzungs- s-elbst den Vorsitz führt, w~nn hierfür ein geeigneter 

zone · Berliu W 8, d. 16. 9.1949 Aelteste1 vorhanden ist. ~indestens -ein Mitglied muß 
Hauptverwaltung. Fin~Ziell -- . . a~1s dein Baufa~h oder ~us einem. -Bauneheng-ewerhe1•

R 3113 /1624 . . stamm~n. Sofern· dem Gemei11:dekirchen:rat kein Mit-

Betrifft: GebÜh~en ·für kirchliche Amtshandlungen. g~ied ~it entspr·eche.n<ler beruflicher: Vorbildu~g an-
. "' ·· · · · gehört; muß .ein .Baufachmann _ir1 ·der ·Regel _ehren-
Kirchliche Gehühreii als solch~ -sind für das· Preis- · 

·amtlich <Uder auch , gegen· Entg~lt zugewgen werden. 
niveail ohne· Bedeutung. Es kann daher dien Kirchen u '"' • · , 

· Nach Möglichkeit wird man hierf_ ür ·eine .. in der Ge-
die Erhebung bestehender KircheAgebühre1n, «lie Ein - u 

· · mei~de «)de1· .in ·der Nachbarschaft ansäßig;e P·ersöil1-
. führung neue:r Gebühren sowie die Ermäßi,gulllg oder ..., 

· · lichkeit wähle_ n~ die die Verhältnisse .am Ort oder in .
. der Wegfall bestehender Gebüliren. überlas81ei1 wer-
den, soweit sie f~1~ ihren Geschäftsh~rei~h. ~ine ·solche : der Gegend l~emü. · 
Maßnahme fµr zweckmäßig halten. Der Gemelndeki.r.chenrat kann aher. auch solche G~..: 
· Wir . bitten Sie,' entsprechend zu v.erfah:ve:n. meindegJi.eder, <lie nicht. gleichz·eitig Aeltieste sind, in 

·die Baukommission ~:erufe:n, sofern sie hi.erfür fach-
. g-ez. Unte~:schrift 

An c:E.e Landesregier:u.~1g -- F.ünanzministerium -· 
Br.andenburg, Saclis_en, · Sachsen:... Anhalt, Meddei1burg, 
'J:'.hü!·ing-en. 

Das v9rstehende Rundsehreihen,: '•.reiches· auf unsere. 
Anregu11!g hht v-0111 der .Haupt:ver~ah.:.Xng. Finanzen ... an 
die l'inanzministe1fon b_ei den. östl.ichen .. Land.esregie- · 
rungen ·er:gangoo ist, .teilen ~vir _zur gdällig·e'Il Kew~is 
mit: Danach :·hestehen geg·~n die. A~de1:'1mg, kirchlicher 

. Gebührenordnung·en ·keine staatlichen Bedenken. 

An die. 
leitenden. V erwalt1mgsstelle:n 
.d~i _östlichen Gliedkirchen: 

Greifswald 

. gez. ·Dr. Benn 

7~ · Anordnung über. Wi~dereinführung _reg·elmäßiger 
~aubesfohtigungen ·~er kircheneig·enen Bauanl~gexi.· 

E".'ang,elisehes·· K.onsistori~m. 
B.A. 58/49. · G:r~ifswald~. d. 28 ... li .. ~949 ·· 

ner man;gelhafte b a ~1 l i c h e z ll s t a ~ d. der kitch-· . 
liehen 9-ebäude, der nicht nur anf Kriegsm-.e~gnisse 

und wirtschaftliche s·chwforigkeiten ~m:v.ie Mangel an 

lieh g·eeig:ne:t und zu dfos~m · Dienst hereit smd. 
, 2~ Die ß au k o ~1 m: iss i o.n hat· ·alljährli~h einmal 
spätesten~ im Septemher sämtliche -baulichen !nlagen 
der Gemeinde zu besichtig·en un<l bis. zum, L X. j·edm 
Jahres. -einen Be~icht üher die. Superintend-entur ari 
das. · Konsisto#mn •einZI:treichen. Sämtliche Baulichkei
fon .sind in dem Bei·~dit aufzufülwern.· Um <lie Arhei~ 
und die Uehers.ich:t zu ·erleich~ern, wird in der Anlage ·
ein Y.ordru~k heigefügt, der: als Muster . zu y«erwen-

. den ist ·(Seite 12). , 

Es kann nicht Ziel der· Bau b ·e s·i c h t i g u in g s.ein, 
feste Baupläne oder Kostenanschläg:e au~zustdlen. Un~ 
Bedingt notwendig ist aber 1di·e r.eg·~Imäßig·e, ·s~rgfäl-
tige ·Beobachtung aller B.aulichkeiten, um di«? Bauschä-· 
den· schon ·im Entstehen fostzustellen und ·den Gemeilll-
dekirchenrat und die· Aufsichtsbehöride rechtz·eitig da~· 
raiif aufuerl~s-am zu . machen, daniit größere -~chäden 
verhütet und ·eme recht z.e:ltig·e ·p1 anunig d·er 
Wiede1·herstiellungsa.rbeit~n· un·~ ~hrer
F.i n an z i ·e r u n g ermöglicht. wird.· Die V.e;rnachlässi
gun.g die~er. Beobachtung hat y;_ vielen Fällen s-~~- um-"
fangrei((he Hepa~aturen notwerncltg g~macht. und . zum 
Verlust ga~:izer Gebäude . geführt. Derartige. sch~ere 
finanzielle Schäden sind aber für die G~meinden un:. 
ter keinen Pmständ.en mehr. tragbar. 
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3. _Die Baukommiss i o .n' hat weHe,rhin d~e Auf- .. Betrifft: lfml~g~ah:führufl:g. . 
u~he, auf Grund der :ßaubesi~htigung de~ Gemeinde-. . Wir hahen .mit gleiche1n Datm~- f<?lg~de pro~inzfal:- · · 
kirchenrat V o r s .c h, l ä g e für d i ·e A.b s t e l l u n g . und . g·esamtkirchÜche U~nlagen abgefül_irt. 
d ·er M ä :ri g e l im .komme:nden ode~ in ·den·_ folg·en~en · . Steuerj ~hr - Kirchenst.eueraufkommen davon 25 % 
Jahren zu machen. . 1949 1000, - '250,-

4. Zweckmäßig .i~t ·es, .. bei der Besichtigung auch · 1948 500; _ 1~5, _:___ 
die Nutz nie ß er der ~inzelnen. Gebäude, i,nsbesori. · zusammen: 375, -
dere di.e Pächter oder Wirtschafter der huidwirtschaft
liche1~ Gebäude hinzuzuz~ehen. Dabei mi~ssen auch di.e 
Repa:-:a~ut.en f.e.stgestellt werden; die dem. Pächter h({zw. 
Mieter der Gebäude ob)i.egen. -:--- .An die Durchführung 
dieser Arbeiten ist im. Laufe des Jahr·es ~-O~"eit .. nötig 
mehrfach zu erinnerü. 

5. Unabhängig voi1 der .allgemeinen Baubesichtigung 
sind spätestens alle 2 Jahre· die Blitzableiter; elektri-

. . 
-Vorsitzender bezw. "Ilendant · 

- ' 
Kr·eiskirchliches · Rentamt ..... , den .... 

„ An 
das Eva~g·elis.ch~ Ko1isi~toriu.m 

in G'rei.f.swal~ 
Bahnhofstr. 35 (36 

schen Lichtari~agen, 'Antennen:, Öefen, Herde und Betrifft: Umlageabführung. . . 
Schornsteine· ·durch · zu'.stäridige Fachleute auf .ihren. Wir hahen ~it gleichem Datum folgende pr:ovin-
o~·dnungsmä~igen Zustand in ·hau-:. und feuerpoiizei- · zial_. ~nd ·gesamtkirchliche Umlagen.· abgeführt. 

licher Hinsicht zu untersuchen. Kirchen- Steuerjahr. Kirch~steuti-. davon 25°/o. · 
· 6. Den gemäß Ziffer 2 · zü .erstattenden B er i c·h - gememde aufkommen 
t·e n seh~ 'Y.ir-erstmalig sp·ätestens bis ~um 1. 10. 1950. Mohrdorf 1949 1000, -· 
entgeg·~. 'Mit Rü~k~icht auf den großen U:mfan~ ·~er 1.948' 500, - . 
vorhandenen Bauschäd.en empfehlen ~ir aher ;niEht .Prohn 1949 2000,.-

2so·-
- ' 125·-· '„ . 

500,~ 

·bis zu diesem äui~ersten Teqnin . zu "warten:, sondern.· 1948 1000, ~ 
die Bildung d~r Bauko:inmissfo·~ -sogl~ich vorzim~hmen 1947 · 200, ~ 
und die Besichtigung sob~ld wie in9glich durchruzfüh
ren, damit sich die Schäden. dmch den_ Ablaüf · .eines, 

zusammen: 

250;-. 
50,, __:_' 

}175,-. 
·usw; 

 weiteren Jahres nicht noch weiter erhöhen. Reiltamtsleiter. 
In yertr.etung: 

P·ettelkau 
In V c:rt~·etu~g: 

P et t. ~ ~. k a u. 

8. Uml~geabf~h.rung 9. · A.nz:eigepflicht zur Sozial~·er.sicher~1i,g · · 

Eva11gdisches Konsistorium . . Evangelisches . K~1isisto~ium · 
FB 1178/49 Greifswald, d. -7. 12. ~949 . S.K . .-195/49.· · ~reifswal~, d: 4. · 11., 1949. 

Wiederholt müssen wir feststellen, daß proVi:nzial- '._. Aus'. ge,geb~nem 1 Aul~ß ~eisen wir darauf hin, ~aß 
und . g·esamtkircl_iliche: Uml3:g~It immer noch. auf die die Arheitgeber· verpflichtet sind, j·eden bei' ihne:n ~e
früheren Kqnten der nicht mehr hestehenden· Provin- s~häftigten~ der '"zur Mitgliedschaft bei d.~r ~ozial_ver
zialkirchenkasse überwies1en werden, Wir mac}:len sicheru:O:uskasse ·verpflichtet ist, binnen 3 Tagen bei 
nochmalS ·darauf · .au:fm~rksam, . daß die. 'Prov~zialki~- der . fÜr bd~n Dienstbet~i~ rus~ändig-en .So~ialvei:siche- . 
che~kasse s.eit Begi~ de_13. Rechnungsjahres· 1949 auf- runuskasse·an-.-bezw. abzumeldoo.· 'Bei versp~teter Ab
gelöst nnd_ auf ·die K;:onsi:storialkasse überführ~ :worden · mel~ung.· ein~s· Versicherungspflichtig:en ist di~ So#al
ist. Seit dein ·genam1too Ze~tptinkt hahen wir :e~ 'be- versicherungskasse berechtigt~· die Be~träge bis· zum 
sonderes Umlagekont.~ des Evan.,g·elischei,n Konsistoriums Eingang d~~· vol.;schriftsmäßigen AbmeldllJilg.,. längstf'.llls 
„~onto 12 400 . h·ei der. St~dtsparkasse greifs~ald" . aber. für die Dauer eines Jahres nach dem Ausschei
·ei:Qgerichtct~ auf daB ?ie gesamt-. und provinzialkirch-: den au~ dem Bes.ch.äftigungsverhältnis, ~u erh~hen. Um 
liehen Umlagen" abzuführen sind (Ueberweisung auch unliebsame· DifferenZien .mit· der Sozia~versichemngs
auf ·Postsch~ckkonto ·Berlin 5085 .der „Stadtsparka~s1e kasse zu vermeiden. ersuchen wir .daher., für .rechtz.ei
Greifswald. -mit d~m Vermerk: „Gutschrift für Koii._to tige, ·An- und AbU:eldung. Soi;ge z~ .. t~agen. Bei Ge-
12 400"). Gleichzeitig. ist ~it. besonde~em direkte~ ß.e.:.. · währung von längerem u~J;>ezahtlem. tJrla:ub empf~ehlt 
richt ~ ·es- genugt .eine .Postkar~e .;__ uns_ das Kirchen- es .sich, das Bel'egschaftsmitglied bei, der Sozialversi.:. 
steueraufko1~en, für das· die Drr:ilagen ~b:geführt WeT- cherunuskasse abzumelden. da sonst di·e Beitr~ge nach· 
den, die Höhe d~r Umlagen _und.· das St:euerj~ht ri.a({h · · '.d~m l~tzten E:qtgelt weit~r zu entrichten. s:i,n,d. Für  fÖlg·endem Mu~ter ~nz11:gehen: Lehrlinge und andere ständig B,eschäftigte, die kein 

 Gemei!Idel~i~~henrat „ · ,. ·• • ., aen_· .' . .. . . . . . Entgelt erhalten, ist g~mäf~ § 18 der ,V.eror~mµ1g üher 
Ari" das Evangelische Konsistorium. " die S~zi,~1pflichtversic~er1:1ng der Ve~sicherun,gsheit:f;ag. 

. . . in. G r e ~ f S'W a l d von 6, - D:M; monatlich Zll en,trichten. Der Be.trag ist 
)l~nhofstr. 35/3.6 nm~ vom A:rh.eitgeber. ~u .zahlen... . 
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10. Sprechtage fo1 Konsistorium 136 Taufschein 

Evangelisches Konsistorium . 127 
Pr. 49/50 Greifswald, d. 10.2. 1950. 125 

Auszug. aus dem. Taufregister 
~ Auszug aus dem Trauregister 
Auszug aus dem Sterberegister 
a Auszug aus dem T.aiufregister 

. ..126 
Betr. : Sprechtage im Konsistorium. ~ 344 

·Der Geschäftsgang des Konsistoriums urn'.d. ·des Haupt
büros ~es Hilfswerks ist . so sehr angewach~en, daß wir . 
m~s zu unserem Bedauern genötigt seh~n, '·-eine Rege
!ung def, Sprechzeiten wiede1~ ·einzuführen. Wir teilen 
daher mit, daß Besucher künftig nur noch am Montag 
und Donnerstag in der Zeit von 10 - 12.30 Uhr un'd 
von 14 - 16 Uhr empfang.~n werden können. An derl 

345 a .~Auszug aus dem _ Trauregister 
346 a Auszug aus dem Sterberegister 
160 Konfirmationsschein 
310 Konfirmande:.namneldun~ 

. • • <..,; 

310 a Anmeldung zur Christenlehre 
304 Konfümandentagehuch 
306 Konfirmandenverzeichnis 

\ 
122 Trauschein · . übrigen W·ochentagen kÖnnen Besucher nur ausnabm.s_-· 

w~i~e ·und nur dann empfang_en werd·en, wenn sie s~ch 
vorhe_r durch Rückfrag~ (schriftlich ode.r :f emmundlioh) V e r s- c"11 i e d e n e. s 
bei dem zu Besuchenden selbst. :(nicht hei anderen 172 Liste über die. erfolgten Austritte aus de;r Kirche 
Beamten <>.d·er Angestellten) darüber ver:g·ewissiert ha- 421 jährliche Liste .. der Uebe.r- hezw. Austritte 
hen, daß sie ihn auch antreffen werden. Am Freitag 133 ·Nachweis der .Mischehen 
jeder Woche findet ·die Sitzung des Konsistorill.m·s 382 Liste der Gebühren für Urkunden 
statt. An diesem Tage werden daher Besuch~r künftig 374 Urkundliche Bescheinigung 
grundsätzlich nich:t mehr empfangen werden .. /Wir 302 . \Vie~ereintrittsgesuch -
bi~en, die Pfarrer, und Gemeinde:n ,darauf .hinzuw~isen, · l.94 Einladnng. zur Sitzung .des Gemeindekirchenrats 

· 4aß es sich bei die8er Maßnahme nicht um eine Ein- 1°28 Urlau~sgesuch des Pfarrers ' 
schränk~ng unserer Dienstb~reitschaft handelt, .sondern· · 129. Urlaubsmeldung des Superintendenten an das 
daß sie lediglich ·d~shalb notwendig geworden · ist, · . Konsistorium. 
weil so:O:st c:Jie sachliche Arbeit ·des Konsistori1uns Bestell~geri sind direkt an ·den Verlag zu richteyi. 
u'nd des Hilfswerks .Schaden lei1den muß. 

D. "von Scheven 

;11~ ß.ezugsquelle · für kirchliche Vordrucke und 
Por1nulare 

Evangelisches Konsistorium 
FB. 1079(49 Greifswald, d. 2. 12. i949. 

Die .„Vereinigten Dru?kereien und Verlag" in Mag
deburg, Olvenstedter Straße 37, haben uns mitgeteilt, 
daß sie in der Lage sind, .folgen~e Formula:r·e zu lie-

. fern: -

Vordruck Nr. 6. K o 11 e kt eil. . 
157 Sammelliste für KoUekten 
199 Nachweisung ühe1;· die kirchlichen Sa~mlungen 
348 Nachweisung de_s Kirchenkr~ises über die emg1e-

sammelten Kollekten 
354 Kollekt~nbuch für die Superindentur 
151 :Nachweisun2: der· Geschenke und Vermächtnisse . u . . 

8. Form u 1 a r e zur Kitchenbuchbearbei1Jung. 
311 u.··137 Tauf-Anmeldungen 
436 Trau-Anmeldungen 
339 Sterbefall-Anmeldungen 
347 Bitte um A:ifgehot in anderem Pfarrbezirl< (Post-

karte) · · 
340 Anfrage- · und Antwort-Postkarte für Taufbe- · 

scheinigung ·: · . · 
420 Patenbrief (zweifarbig) 
303 Besch,einigung der Kirchenzugehörigkeit für Paten 
433 Taufbenachrichtigung .. an das Heimat-Pfarramt 
:381 'Einladungspostkarte zum Schulanfängergottes·-

d~~l . . 

In Vertretung:· 

Pettelkau· 

12. Bet~·.: Taubblind.enbeim des Oherlinhauses in 
Potsdam-Bahelsher.g 

Die Leitunrr des Oberlinhauses in Potsdam-Babels-. 0 

ber:r bittet nns auf das' Taubblindemheim des 'Oberlin·-
o ' . . 

hause~ hinzuweisen. Dieses Heim ist das 1einzige s1einer 
Art -in Deutschland ünd hat sich ·die Auf gab.e g·e
stellt, den Taubblinden -durch Vennittlung ein~s ge
regelten Unterrichts und durch ·~ie AusbiJ.dlll!Ilg in 
einem Beruf die Möglichkeit ei!Il!er sie hefriecligenden 
Arbeit und damit ihrem Leben einen 'Sinn ilnd. In
halt zu gehen: Obwohl z1:1 befürchten ist, daß Uillter 
den Einwirkungen des. Krieges und ider Seuchen ~ie 
Zahl der Taubb]inden in Deutschland zugenommen 
hat, smd in den letzt·en Jahren kaum N ~u~meldung·en 
·e:rfolgt. Wenn. die Taubbli.ndep. rechtzeitig? ~· h. -im 
bildunO-sfähigen Alter •erfaf~t werden, so heißt das, 

ö ' . 
daß ihnen das ·dunkle Schicksal der Verblödung er-
spart bleibt und daß sie, ·,die in einer dunklen und 
stummen Welt leben müssen, dennoch der Einsamkeit 
entrissen· und zu 1d:nem arbeitsamen und in Gott ge
tr~stcten I.ieben geführt werden können. _An ai1e 
Pfarrämter ergieht daher die Bitte, sich mit d·em Oher
li;nhaus in. Verb.llidung zu setzen, f~lls in ih_rer Ge
meinde T~ul?hlinde .oder Schwerhörig-Schwachsinnige 
leben, die wegen. ihres doppelten Gebrechens für eine 
Aufnahme in eine .Blinden-· .odei· Gehörlos•ena,nstalt 

· nic~t in Frage kommen. 
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'2. Muster einer Dienstanweisung für Katecheten 

1. Der. Dienst der Katecheten ist Dienst der Verkün~ung an die Kinde1~. . 

Der Kate~het, ist gehalten? . die Christenle~re im.~ uftrag~ der Ki~?he gemäf~ der Heiligen Schrift Alten 
und Neuen 1 estaments nach dem lutherischen :8ekenntms. zu erteilen. 

2. Dem Unter~icht ist der von der kirchlichen Aufsichtsbehörde herausgeg.ebene Lehr-. und Stoffvertei-
lungsplan zugrunde zu legen. . 

3. Der Dienst des Katecheten soll in den ihm übertragenen Aufgahen den Dienst des Pfarr.ers ergänzeil. 
Daher· halt sich der Katechet hei Ausübung seines Dienstes in ständiger Verbindung mit s·einem Pfarr·er 
und ist an dessien w.ei~ungen . gebunden. In Fragen der äuf~er1en Ordn.ung seines. Dienstes untersteht der 
Katechet den Weisungen des Gemeindekirchenrat'l. 

4. Der katechetische Dienst umfaßt insg.esamt die_ Erteilung V·~n mindestens ·. . ~ . und höchstens . . . . . . 
Wochenstunden Christenlehre. Di~ ·einzelne Unterrichtssttinde dauert 45 Minuten. Dem Katecheten ob
liegt auch. der Besuchsdienst bei den ;Eltern seiner Schüler. An den Gottesdi.e111sten und den übrigen Ver
a~s~altllillge.n der Gememde soll der Katechet nach Möglichkeit teiinehmen ... 

5. Während· des Unterrichts obliegt dem Katecheten die Aufsichtspflicht über die Kind:er. Der Aufrechter
haltung der D1szip1in ist hesonder·e Aufmerksamke!t zuzuwenden, !ltnd zw~r !nicht nµr während der Stunde 
selbst, sondern auch 'r.orher .und nachher. · · 

6. Die Kinder sind anzuhalten, bei 'Fernbleiben vom· Unter~i~ht eine schriftliche Entschuldigung der El
tern vorzulegien. 

. 7. Der Katechet ist gehalten, j-ede Möglichk:eit. zu sejneP . kir.chlichen. w1d . pädagogisch,~n Weiterbildung 
wahrzunel.imen. Die Teilnahme an. d,en von den vorg~s.etzten kirchliclien Dienststelle.111 anheraumte,n ka- · 
techetischen Ar~eitstagung,e,n ist 'Pflicht. 

8. ·---------·-·-----------·-·-------·-·-········--········-·········---·-······--···------·--··-····:-·-·-----·--··----------·---···········-·-----: .. ------·--···--····---··-·····----·-···-'···---··-.-····-·······„······-··-······· 

(Spezielle Anwei8tmgen üb.er sonstig·en Gemeindehelferdienst). 

. . 
·----------·------·--------------·--·---------------------------.-----------------------···-·····------------------·---------·-------------------------------··--·--··---------·---------········------------···········-············ 

9 .. Ueher alle Angeleg·enheiten des Dienstes hat der Katechet Stillschweigen zu bewahren. Zur Aus
kunfterteilung ist er . nur mit Zustimmu~g seiner kirchliche~1 Vorgesetzten berechtigt. 

1. Muster für .Anstellung .Yon Katecheten 

Der Gemeindekirchen.rat ., den 
der Evangelischen K;ircheng·emeinde 

. An ... 

Auf Grund Ihrer Bewubung vorn. . . . . . berufen wiT Sie vorbehaltlich der Genehmigi.Ing des Evang·e
lischen Ko1~siStoriums' in Greifs'wald (mit ZustimmUi,ng des Evangelrschen J(;onsistorimns 41 .Greifswald) mit 
Wirkung vom . . , ~ . in den katec~etischen Dienst der Kirchengemeinde(n) 

. · . . . . . . . ; . (des Pfarrsprengels . .. . . . . . . ). 

Die Anstellung erfolgt im Angestdltenv1erhältnis. Si:e haben Ihrei.n dienstlichep. W'°hnsitz in 
Ihvc Piehstobliegenheiten richten sich nach der beiliegenden. Dileristanweisung. Auf Verlangen des Geme~
dekirchenrats sind Sie vor anderen Geme411degliedem verpflichtet, w1eite•re Dienste als Gemeindehelfor .in 
d~r Kirchengemejn~e zu ühemehmoo. Ab ~- . . .. erhalten Sie 1ein.e jährliche Vergütm:ig von . ~ . . DM· 
f~r die WochenstUlllde, -die in 12 ·Monatszahlungen von . . . . DM monatlitCh n~chträglich gez?hlt wird. Auf 
di:e Dienstv·ergürung. we-rden folg.ende Sachwerte mit nachstehenden Beträgen a~ger·echnet: · 

a) (die. Dienstwohnung) 

b) .. „„.„ .. „ ................•... „ •.•.... „ ..•.....•• „ _____________ _ 

c) ·------·--··-··---·---···-··-···----······--·-------·-------------·---

mit ~-.--------- „„„„„„ _____ :· 

'' ·-·--------------------· 

,, -----------------------

PM 
DM 

DM 

Die Vergütung unterl~egt den gesetzlichen Abzügen für die L~lmsteu~ und die Sozialversic)lerung. 

Während de1~ Ferien . und · ini Falle einer 1.mversch uldeten V0erl1.ünderung, in.sbesonder·e durch Kra;nkheit, 
wird die Dienstvergütung fortbezahlt. Die Kosten . der Vertretunu träO't i:n ·diesen Fällen ·die Kirchenge- . 

0 0 . 

meinde. In sonstigen Fällen haben Sie für . Ihr.e Vertretung auf Ihre„ Kosten se~bst. zu sorgen. 



Neben der v.ergütung wer~en monatlich ._ . : . DM ·.als Entschä,digung für. zurückgelegte W eg~tr·ecken ge
zahlt. Nac~ sechsmo:p.atliche1~ Dauer diese~ Dienstv·ertra.g:es steht Ihnen ein An~pruch auf .. ·. . Tage Er-· 

._hoiungsurlaub jährlich zu. Der Urlaub :soll möglichst.-_ mi( del_l_ gr-oßen Schulferien zusammenfallen und ist 
mindestens 2 Wo~hen vor Beginn bei dem ·Gemeindekirchenr~t zu beantragen -und: dem Kreiskatecheten 
vor Antritt anzuz.eigen.. . · " · · " · . . . 

Das Di.ensiverhältnis: kan~. sowohl . v-pm Gememdekfrchenrat als auch von Ihnen. _nach Ablauf ·eine~ Pro
bezeit von. ;3 Monaten, während. der. di~ Kü~·digung j·eweils ~m 15. ·eines Jed;en Monats. zum 1; · des· dara~f

. folg.enden. zulässig ist,· nur zuni Ende eines jeden Kailende~·vierteljahr.es~ spätestens am letzt~n Tage des. vot-· 
ang.ehenden Ka1enderv.ü~rteljahres, . g·ekündigt werderi. Di.e. Küm#gung .. muß schriftlich erfölg·en und ist, 
wenn·· eill wichtig.er Grund ·vorliegt, .auch ohne Innehaltung -einer~ Vris~ zulässig~ 

· - Bei Meinungsv.erschie.denheite:n zwischen d_em ~emeindekir.chenr:at- und Ihnen,· die den ·Umfang der Amts:
pffichten und d~ Vertrietungsdienstes oder· den Urlaub het:r";effen, können Si~ die Entscheidung des Super
intendenteiri. anrufen. ·Geg·en de~_sen EntscheidU:ng ist . die.· Beschwerde an das Evang-elische Konsistorium in. 
Greifsw~ld zulässig. Geg·en -eine Kündig;ung des Gemeindekirchenrats können Sie biimen ~·Wochen Beschwer
de heim· Evangeli_schen .Konsistorium ·in Greifs.wald ·einlegen, das auch üher das· Y,odie.gen 1ell;tes. wichtigen 
Grunde8 · entscheidet. 

···---------·.„„ .............. ,;.:--·---------------··-----···-------------·---:.--------·---------------···· 

(L. s) Vorsitzender 

. . . 
. ----------------: ............ .:.„ ......... ~~--------~--------·---„·-·····-------·„·-·· .. :. ............ „~ ....• „ ·---------------------------~----~---~-xi~-~~1~-~---~-------------------~--------------. 

• 1 Ält~ster ._ . 

V01:stehende Berufung in ·deiQ katec'1etischen ·-Dienst· der. Ki,rchengemeinde .. nehme ich an. 

.··-·-···--------·--·-········---···-.········-···t den -----------------------------------------···-· .19 .. _ ........ : 

. f ·-----r· ................................................................... „ ... „ ..................... „.„ ................................. „„ .... „ ...... .: ........................ „ ...... „„ ......................................... „ ... „ 

Unterschrift 

... , .den · .. 

N i e· d e r s c h r i :[ t 

über die Besichtigui1g der bauliChen Anlag-en der Ki~chengeme!nde . .·. · .. Sup .. „ •• .. '' ' ' ' 
Tag d~r Besiq~ti~ung ~ 

Anweset:id::' . . Vorsit21ender des Gemeihdekirchenr.ats 

. ....... . 

Sämtlic;IJe ~a{1anlagen de~· Kircheng·emeinde sind aufz~führen. und. fortlaufend zt~ nummerieren.· Der Bauzu
stand ist mit kurzen Stichworten zu he:z;eiclmen, .·etwa: ·gut, -mang.elhaft, schadhaft, bau:t'.ällig usw. Die sofort 
notwendigen. und· ·Clie im .. La:ufe der nächstem· 2 Jahre .. erf.orderli~he:ni Reparature11 ·sind kurz· anzugehen .. 
;Es· ist daraUf zu achten, daß di~ Gebäude -ihre1* Zweck ·-entsprechoo.d henutit werden. Auf Mäng·eL ·darin -ist 
in einer Bemerkung hinzuweisen. Den Pächtern oder - Mietern gehövende Baulichkeiten, - sog~. Super-
inyentar __:_ sind. besonders" a~zuflihren. . . . . 

I. J(ir~h~, Kapellen, Glockenstühle, ~ü.rme, .Friedhofsportale: · 

L Kirche.: "Bauj'ahr etwa: 
. : Bauweis_e: 

.,_Dachdec~ung: 

ungefähre. Maße; La~ge, Breite: 
Bau~ustand: . 
Schäden: 



2. 

3. 

II. Wohnhäuser, Schulgebäude: 

1. Pfarrhaus: Baujahr. etwa: 

2. 

3. 

1. 

2 .. 

. Bamveise: · 
· J;:>achde_ckung: · 

ungefähre Maß·e, Länge, BI"eite: 
Zahl der Hauptgeschosse: 
Bauzustand: · . 
"Schäden: 

• • .• "!• .. • 

III.. Ställe, ·scheunea~. un"cl Nehengebäu~e,. Schuppen, Aborte:· 

. Baujahr -etwa: 
Bauweis-e: · 

· .Pachdeckung ·: . 
·· ung-efähre Maße, Länge, ßr,eite: 

Bauzustand; . 
. Schäden: 

IV. Friedhofsma':'-em, Zäune, Hofmauern: 

1 ... . Bauweise: 
:Uauzt;tstand: 

. Schäden: 

2 .. 

1 ... 

2 .. 

V .. Pflasterungen, D1mggrube11, Bmnnen usw.: 

. Bauweis·e: 
B~uzustap.d: 

Schäden: 

VI. ~J 1 g e m ·ein ·e Fr· a .gen : 

a) Wann sind die Pappdächer zuletzt gesti:khen? 

Grundsätzlich soll dies alle 2 Jahre ,erfolg·~n. 

b)- Wann iSt zuletzt ein Teil der Rol:i.~dächer umg·edeckt? 

'. 1 

Alle Dächer müssen abschnittsweiS'e n~ch :u;nd nach . mit Str·oh oder Rohr umgedeckt werden. 
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c) Wann silld. die äuf~eroo Holzt·eile d:er Gebäu9:e, wie Fachwerk.höher, Türme Lucken, Ver.bre~terungen 
usw. g·eteert oder :gestri<;J:ien? 

Im. a.llg.emeinen ist ·dies Sache der· Pächter oder Mieter und ·muß .spätestens alle. 5 ·Jahre erfolgen. 
\Venn auch ander·e ·Farben rioch kauni ·zu beschaffen sind, so · müss·en doch Teer- Ulll'<l Karbolineum
an~trichc ausge~üh~t werden. 

d). Sind .alle G~~äude g~g-en F~uersgefahr versichert? · 

e) W-elche Gebäude hahen Blitzableiter? 

W ~n sind. diese zuletzt fachmännisch rmtersucht? 

f) Sind· alle Fe~erstätt.en,)n_ ordriungs~äWgem. Zustand~?'. 
W·elche· Mängel h~s~·ehoo · in .feue1;polizeiHcher. Hinsicht? 

· g) Werden die Gebäude ihr1em Zweck ·~tspreche?d. benutzt? · 



. ' 

h) _Bes~eht an irgendeiner Stelle der Gebäude bei normalem .. Gebrauch und Verkehr Unfallg·efahr, die zu 
Haftpflichtanspr~chen gegen die Gemeinde führen k~nn? 

Insbesondere. ist hierbei auf. Treppen, offene Lucken· und.· Gruben zu achten." 

i) ·sind d~e Dachrinnen und Abfa1lrohr.e gereinigt und 1.n Ordnung?· 

Di1es hat mindestens jahrlich einmal zu erfolg,en,. um Schäden zu ve~hüten. 

k) Sind die Gebäude an ihren Außens·eiten von Anschü~~ung,e1,Il., ~Strauchwerk, Gr.a:swuchs freigehalten? 

Dä leicht Feuchtigkeitsschäden an Sockeln, Fundamenten,: Pu,tz und F~chwerkhölz·em auftret·en können, 
~ind die Außenm~uern alljährlich zu r·emigen." · 

1) Wd~he · Reparaturnn sind sofort nöti.g? 

Wie hoch werden· d~e K;osten geschät~? 

Gebäude Nr .. 

• 1 

Nr ..... . 

i• 

·.m) w.elche Instandse~zu11g·en müssen im Lau:f.e· eines J~hi:es ausgeführt werden? 

Gebäude Nr. . ~ . . . . 

rt)· \Yelche baulichen., Verbesserungen, Uinbauten oder Neubauten werden im Laufe der kommenden 3 Jah
r.e notwendig ? 

'. 
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